	Absender: Name, Anschrift, Tel. (Stempel)
	
	

	
	
	Telefon:
     

	
	
	Telefax:

     

	
	
	Datum:

 FORMTEXT 

     

	
	
	Unterschrift:
     

	
	
	e-Mail:

     


	Regierung von Mittelfranken
 
	
	

	  - Gewerbeaufsichtsamt -


90336 Nürnberg
	
	oder per Telefax: 0911/928-2999


	Anzeige über die Durchführung messtechnischer Kontrollen

Gemäß § 11 Abs. 5 der Verordnung über das Errichten, Betreiben und Anwenden von Medizinprodukten (Medizinprodukte-Betreiberverordnung-MPBetreibV) vom 21.08.2002 (BGBL I. S. 3397), haben Personen, die messtechnische Kontrollen durchführen, vor Aufnahme ihrer Tätigkeit dies der zuständigen Behörde anzuzeigen und auf deren Verlangen das Vorliegen der Voraussetzungen nachzuweisen.



	Medizinprodukte mit Messfunktion, für die messtechnische Kontrollen durchgeführt werden sollen:
 FORMCHECKBOX 
  Medizinprodukte zur Bestimmung der Hörfähigkeit (Ton- und Sprachaudiometer)
 FORMCHECKBOX 
  Medizinprodukte zur Bestimmung von Körpertemperaturen
 FORMCHECKBOX 
  Medizinische Elektrothermometer
 FORMCHECKBOX 
  mit austauschbaren Temperaturfühlern

 FORMCHECKBOX 
  Infrarot-Strahlungsthermometer

 FORMCHECKBOX 
  Messgeräte zur nichtinvasiven Blutdruckmessung

 FORMCHECKBOX 
  Medizinprodukte zur Bestimmung des Augeninnendrucks (Augentonometer)

 FORMCHECKBOX 
  Therapiedosimeter

 FORMCHECKBOX 
  Diagnostikdosimeter

 FORMCHECKBOX 
  Tretkurbelergometer

 FORMCHECKBOX 
  Andere (ggf. Beiblatt beifügen)

	     

	     


Personen, die mit den messtechnischen Kontrollen beauftragt sind (ggf. Beiblatt beifügen):

	Name:
	Vorname:
	Ausbildung:

	     
	     
	     

	     
	     
	     


Verwendete Normale (ggf. Beiblatt beifügen):

	Gerätebezeichnung:
	angeschlossen an das nationale Normal von:

	     
	     

	     
	     


Tätigkeitsbereich (ggf. Beiblatt beifügen):

	 FORMCHECKBOX 
  tätig in ganz Bayern
	 FORMCHECKBOX 
  auch in (Bundesland angeben):

	 FORMCHECKBOX 
  tätig nur in bestimmten Einrichtungen (z.B. bestimmtes Krankenhaus);

	
Anschrift:      


Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihre Angaben digital erfasst werden und anderen zuständigen Behörden in Deutschland zugänglich gemacht werden.
